
 
 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Ermäßigungen 
und wichtige Hinweise der Volkshochschule Memmingen 

I. Vertrag 

1. Anmeldung, Zustandekommen des Vertrags, Fälligkeit des Entgelts 
1.1. Der Kursbesuch ist in der Regel nur mit vorheriger Anmeldung möglich (Ausnahmen: 
Einzelkartenveranstaltungen und Offenes Programm). 
1.2. Sie können sich für unsere Kurse persönlich, telefonisch, schriftlich oder online anmelden. Die 
Kursgebühr bezahlen Sie entweder bar oder per Lastschrift. Bei telefonischer und schriftlicher 
Anmeldung sowie bei Anmeldung online ist nur das Lastschriftverfahren möglich. 
1.3. Ihre Anmeldung zu den Kursen und Veranstaltungen der Volkshochschule Memmingen ist 
verbindlich und verpflichtet zur sofortigen Zahlung des Entgelts. Widersprechen Sie der erteilten 
Abbuchungsermächtigung oder führt die beauftragte Bank den Lastschrifteinzug nicht aus, so sind 
die anfallenden Bankspesen von Ihnen zu tragen. 
1.4. Eine nachträgliche Rechnungsstellung auf den Namen Dritter ist nicht möglich. 

2. Leistungsumfang 
2.1. Was Sie von den Kursen der Volkshochschule Memmingen inhaltlich erwarten dürfen, ergibt 
sich ausschließlich aus der Kursbeschreibung des Programms. Mündliche Zusagen oder 
Beschreibungen sind nicht verbindlich. Die Dozenten sind zu individuellen Absprachen nicht 
berechtigt. 
2.2. Die Volkshochschule Memmingen behält sich vor, Kurse durch einen anderen Dozenten 
durchführen zu lassen. 

3. Reiseveranstaltungen 
Die Volkshochschule Memmingen veranstaltet keine Reisen. Sollte die Volkshochschule 
Memmingen als Vermittler auftreten, so sind in jedem Fall die AGB des Reiseveranstalters zu 
beachten. Eine vertragliche Beziehung kommt nur mit dem Reiseveranstalter zustande. Es gelten 
die jeweiligen AGB des Reiseveranstalters. 

4. Computernutzung 
Bei allen Kursen, in denen Computer zum Einsatz kommen, gelten zusätzliche Bedingungen, die in 
einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden. Diese Vereinbarung wird zu Beginn des Kurses 
zwischen Volkshochschule Memmingen und Teilnehmendem abgeschlossen. Mündliche 
Nebenabreden und Zusagen haben keine Gültigkeit. Unsere Dozenten sind nicht zur Änderung der 
Vertragsbedingungen berechtigt. Im Übrigen gelten die in Ziffer V. abgedruckten Bedingungen. 

II. Vertragsänderungen 

5. Rücktritt der Volkshochschule Memmingen, Kürzung der Kursdauer, Kursabsage 
5.1. Kurse und Veranstaltungen kommen nicht zustande und können von der Volkshochschule 
Memmingen abgesagt werden, 
a) wenn der Dozent ausfällt, oder 
b) wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. 
Kommt ein Kurs nicht zustande, wird die Volkshochschule Memmingen Sie unverzüglich 
informieren. Sollten Sie eine längere Anreise haben,  
erkundigen Sie sich bitte vor Reiseantritt bei unserer Geschäftsstelle, ob der Kurs stattfindet. 
5.2. Bei Kursausfall erhalten Sie selbstverständlich die entrichtete Kursgebühr zurück, falls Sie 
diese bereits bezahlt haben. Eine Barauszahlung ist nur möglich, wenn die Kursgebühr bar bezahlt 
wurde. 
5.3. Kurse, die vor dem dritten Kurstermin nicht die geforderte Mindestteilnehmerzahl erreicht 
haben, werden gekürzt durchgeführt. Die Kürzung erfolgt unter Beachtung und Beibehaltung der 
geplanten Inhalte und Gesamtkonzeption. Teilnehmende, die mit dieser Kürzung nicht 
einverstanden sind, können bis spätestens einen Werktag vor dem vierten Kurstermin schriftlich 
oder in Textform erklären, dass sie von dem Kurs zurücktreten. Sie erhalten dann die Kursgebühr, 
abzüglich der anteiligen Gebühren für bereits stattgefundene Unterrichtseinheiten, zurück. 



 
 

 
 

5.4 Im Falle einer Teilnehmerbegrenzung behält sich die Volkshochschule Memmingen eine 
Überbelegung von maximal 2 Teilnehmern vor. 

6. Rücktritt des Teilnehmenden, Umbuchung 
6.1. Sollten Sie an der gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen können, ist ein Rücktritt nur 
möglich, wenn Sie 
a) bei Kursen mit mehr als sieben Terminen spätestens einen Werktag vor dem zweiten Kurstermin 
schriftlich oder in Textform erklären, dass Sie von dem Kurs zurücktreten; 
b) bei Kursen mit bis zu sieben Terminen spätestens sieben Werktage vor dem ersten Kurstermin 
schriftlich oder in Textform erklären, dass Sie von dem Kurs zurücktreten. 
6.2. Bei vorab gebuchten Einzelkartenveranstaltungen (z. B. Vorträge, Lesungen und sonstige 
kulturelle Veranstaltungen) ist ein Rücktritt ausgeschlossen. 
6.3. Im Falle des Rücktritts erhalten Sie die entrichtete Kursgebühr, abzüglich der in Ziffer 6.4. 
genannten Beträge, zurück. Eine Barauszahlung ist nur möglich, wenn die Kursgebühr bar bezahlt 
wurde. 
6.4. Bei allen Rücktritten werden 10 Prozent der vollen Kursgebühr, mindestens jedoch € 5.– und 
maximal € 25.–, als Bearbeitungsgebühr und zusätzlich die anteiligen Gebühren für bereits 
stattgefundene Unterrichtseinheiten einbehalten. Bereits entstandene Auslagen (z. B. Materialgeld 
oder bestellte Tickets) werden nicht erstattet. 
6.5. Bitte beachten Sie, dass für die Einhaltung der Fristen und die Berechnung der anteiligen 
Gebühr der Zugang der Erklärung bei der Volkshochschule Memmingen maßgeblich ist. Der 
jeweilige Dozent ist nicht zur Entgegennahme der Erklärung bevollmächtigt. 
6.6. Ein Rücktritt aus anderen Gründen, z. B. Erkrankung, oder Wechsel des Dozenten, ist nicht 
möglich. 
6.7. Eine telefonische Mitteilung oder die Abmeldung beim Dozenten bzw. das Fernbleiben vom 
Kurs gelten nicht als Rücktritt. 
6.8. Die Umbuchung von einem Kurs in einen anderen Kurs im laufenden Programm ist nur 
möglich, wenn die Rücktrittsbedingungen eingehalten werden und nur, soweit im gewünschten 
Kurs ein Platz zur Verfügung steht. Im Falle der Umbuchung wird die für den alten Kurs gezahlte 
Kursgebühr unter Abzug der in Ziffer 6.4. genannten Beträge auf die für den neuen Kurs zu 
zahlende Gebühr angerechnet. 

III. Weitere Vertragsbedingungen 

7. Urheberrechtsschutz 
Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Fotografieren, Filmen und 
Mitschneiden auf Band in den Veranstaltungen nicht gestattet sind. Lehrmaterial darf ohne 
Genehmigung der Volkshochschule auf keine Weise verwertet, insbesondere nicht vervielfältigt, 
verbreitet oder öffentlich wiedergegeben werden. 

8. Haftung 
8.1. Die Haftung der Volkshochschule Memmingen beschränkt sich auf Fälle, bei denen grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens der Volkshochschule Memmingen oder ihrer Erfüllungsgehilfen 
vorliegt. Abweichend hiervon haftet die Volkshochschule Memmingen im Falle der Verletzung von -
Leben, Gesundheit oder Körper, sowie bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auch bei 
einfacher Fahrlässigkeit. 
8.2. Die Teilnehmenden sind verpflichtet, im Falle einer Störung oder eines Unglücksfalles alles 
Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen oder entstehende Schäden 
möglichst gering zu halten. 

9. Erklärungen gegenüber der Volkshochschule Memmingen 
9.1. Alle Erklärungen gegenüber der Volkshochschule Memmingen können Sie persönlich oder 
schriftlich an die im Programm genannten Anmeldestellen richten. 
9.2. E-Mails richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: vhs@memmingen.de 

IV. Wichtige Hinweise 
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10. Beratung und Einstufung 
Vor der Anmeldung haben Sie Gelegenheit, sich beraten zu lassen. Bei Sprachkursen wird eine 
vorherige Beratung und Einstufung dringend empfohlen. Dies gilt insbesondere für den Bereich 
Business English oder für Vorbereitungskurse auf Prüfungen. Beachten Sie bitte, dass Probehören 
nicht möglich ist. 

11. Gebührenermäßigung 
11.1. Voraussetzungen einer Ermäßigung 
Es ist nur eine Ermäßigung möglich. Die Ermäßigungsregeln gelten für Kursgebühren, die neben 
der Normalgebühr eine ermäßigte Gebühr aufführen. Unterrichtsmaterialien sind von der 
Ermäßigung ausgenommen. 
Voraussetzung für eine Ermäßigung ist, dass der Teilnehmende die Unterlagen, mit denen die 
Berechtigung der Ermäßigung nachgewiesen wird, bei der Buchung, oder nachträglich spätestens 
bis zum ersten Kurstag persönlich bei den Anmeldestellen, vorlegt. 
11.2. Personengruppen 
Ermäßigungen gelten für folgende Personengruppen, falls im Ausschreibungstext des jeweiligen 
Kurses nichts Abweichendes steht: 
Schüler/innen, Studierende in Vollzeit, Auszubildende und Praktikant(inn)en bis einschließlich 26 
Jahre, Schwerbehinderte ab einem Grad der Behinderung von 50 (Begleitperson frei bei 
Kennzeichen B), Bundesfreiwilligendienstleistende, Freiwilliges Soziales Jahr und Freiwilliges 
Ökologisches Jahr (ohne Altersbegrenzung) sowie Hartz IV-Empfänger. 
11.3. Weitere Bestimmungen 
Die Speicherung der Ermäßigungsberechtigung ist nur für Schwerbehinderte mit einem unbefristet 
gültigen Schwerbehindertenausweis auf Wunsch möglich. Bitte wenden Sie sich dazu an die 
Geschäftsstelle in Memmingen. 
Eine Teilzahlung ist bei einer Kursdauer von mindestens acht Wochen und einer Kursgebühr ab € 
200,- auf Antrag (in Textform) möglich. Sie zahlen bei Anmeldung 50 Prozent des Gesamtbetrags 
und begleichen den Restbetrag innerhalb eines Monats nach Kursbeginn. 

12. Materialgeld 
Unsere Dozenten besorgen das für den jeweiligen Kurs erforderliche Material (keine Lehrbücher) in 
eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Das Materialgeld hierfür wird im Kurs eingesammelt 
oder mit der Kursgebühr abgebucht. 
Bitte richten Sie auch Ihre Reklamationen bezüglich des Materials an die Dozenten. 
Es ist empfehlenswert, mit der Beschaffung von Unterrichtsmaterial und Lehrbüchern so lange zu 
warten, bis feststeht, dass Ihr Kurs auch tatsächlich stattfindet. 
Es kann keine Ermäßigung auf die Materialkosten gewährt werden (siehe auch Punkt 11., 
Gebührenermäßigung). 

13. Werbung und Verkauf 
Wir weisen Sie darauf hin, dass es in den Kursen der Volkshochschule Memmingen grundsätzlich 
untersagt ist, Werbung für Produkte und Dienstleistungen Dritter zu betreiben und Waren jeglicher 
Art gewerblich und gegen Bezahlung anzubieten. Sie als Teilnehmende sind in keiner Weise 
verpflichtet, irgendwelche Waren zu erwerben. Wir möchten Sie vielmehr bitten, bei Missachtung 
dieser Regelung umgehend die Volkshochschule Memmingen zu informieren. 

14. Ein Angebot für Erwachsene 
Die Volkshochschule Memmingen ist eine Institution, die grundsätzlich dem Auftrag der 
Erwachsenenbildung verpflichtet ist. Wir bitten Sie daher um Verständnis, dass Kinder und 
Jugendliche an Veranstaltungen und Kursen nur dann teilnehmen können, wenn dies aus der 
Kursankündigung ausdrücklich hervorgeht. 

15. Rauchverbot 
Bitte beachten Sie, dass in unseren Räumlichkeiten generell ein Rauchverbot besteht. Dies gilt 
insbesondere auch für alle Veranstaltungsräume. 

16. Mitnahme von Tieren 
Es ist untersagt, Tiere in den Unterricht mitzubringen. Dies gilt für alle Veranstaltungen. 



 
 

 
 

17. Als Gast in den Schulen 
Die Volkshochschule Memmingen ist mit ihren Kursleitungen und Teilnehmenden Gast in den 
Schulen. Die gute Zusammenarbeit mit den Offiziant(inn)en der Schulen, denen wir für ihre Arbeit 
sehr dankbar sind, möchten wir uns auch in Zukunft erhalten. Wir bringen deshalb an dieser Stelle 
die wichtigsten Punkte der Schulhausordnung zur Kenntnis mit der dringenden Bitte, sie sorgfältig 
zu beachten: 
Behandeln Sie die Räume und Einrichtungen pfleglich. 
Achten Sie auf Sauberkeit im Schulgebäude, besonders in den überlassenen Räumen. 
Rauchen in den Schulen und auf den Schulgeländen ist verboten. 
Benutzen Sie nur die zugewiesenen sanitären Anlagen. 
Tiere müssen leider draußen bleiben. 
Bitte hinterlassen Sie die benutzten Räume in ordnungsgemäßem Zustand, schließen Sie die 
Fenster und schalten Sie die Beleuchtung aus. 
Beschriftungen an Tafeln dürfen nicht gelöscht werden. 
Haben Sie die Sitzordnung eines Klassenraumes verändert, stellen Sie bitte nach Kursende die 
ursprüngliche Ordnung wieder her.  
Die Schüler/innen werden es Ihnen danken. Anspruch auf andere, größere Räume besteht nicht.  
Benutzen Sie nur die schulischen Einrichtungen (Möbel, Geräte usw.), die Ihrem Kurs zugewiesen 
wurden, und belassen Sie solche Gegenstände in den jeweiligen Räumen.  
Ihren Wagen können Sie leider nicht auf dem Schulhof parken. Zudem weisen wir Sie darauf hin, 
dass die Stadt Memmingen für Personen- und Sachschäden irgendwelcher Art, die in den 
Schulräumen oder im Schulhaus eintreten, keinerlei Haftung übernimmt. 
Helfen Sie uns, dass wir auch weiterhin gern gesehene Gäste in den Schulgebäuden bleiben. 

V. Besondere Bedingungen für die Computernutzung 

18. Verwendung von Software 
18.1. Die im Rahmen des Kurses zugänglich gemachten Programme dürfen auf keine Weise 
verändert, vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Die Nutzung ist nur 
zum Zweck der Kursteilnahme zulässig. 
18.2. Bei Zuwiderhandlung haftet der Teilnehmende für die entstandenen Schäden. 

19. Internetzugang 
19.1. Soweit die Volkshochschule Memmingen einen Internetzugang zur Verfügung stellt, ist 
dessen Nutzung nur zum Zweck der Kursteilnahme zulässig. Internet-Seiten mit pornografischem, 
rassistischem oder diskriminierendem Inhalt dürfen nicht aufgerufen werden. 
19.2. Bei Zuwiderhandlung haftet der Teilnehmende für die entstandenen Schäden. 

20. Datenverlust, Computerviren 
20.1. Jeder Teilnehmende ist für die Sicherung seiner Daten selbst verantwortlich. Die 
Volkshochschule Memmingen übernimmt keine Haftung für Datenverlust. 
20.2. Die Volkshochschule Memmingen übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die 
Anwendung erworbener Kenntnisse, oder durch die Nutzung erstellter oder veränderter 
Programme, oder durch Computerviren oder andere destruktive Programme verursacht werden. 

VI. Schlussbestimmungen 

21. Schlussbestimmungen 
21.1. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags oder dieser Geschäftsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsteile nicht berührt. 
21.2. Die Volkshochschule Memmingen behält sich vor, diese Geschäftsbedingungen mit Wirkung 
für die Zukunft zu ändern. 
21.3. Mit der Bekanntgabe dieser Geschäftsbedingungen verlieren alle früheren Fassungen ihre 
Gültigkeit. 

Stand: Januar 2017 


